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S€hr geehrter l-len Ko.te,
s€hr g€elrb D.||üt utd Hütrl,

für den offEn€n B.iC vofli l/t.10.2)07, in dqn Sis sidt ern€ut tü, die Erdverkaberung oer ge_
planten 11o-kv-HodEpannungsbitulE in Gnabrück einsetsen, danke ich lhnen.

wie sie wissen, hat es hier seit meiner retrten Nachricht an sie im raufenden pranfestste!
lungsverfahren eine weitere Entwicklung g€eben. lm Erörterungstermin am 05.07.2006
wurde ein ,,Runder Tisch" vereinbart, der zu dem Ergebnas gekommen ist, dass auf der
Grundlage eines alternativen Trassenvorschrages ein neues Taefbaukostenangebot eingehort
werden sollte. Auf der Basis dieses neuen Kostenvorschlages soll Herr prof. Dr. Oswald ein
ergänzendes Gutachten erstellen. Dieses Gutachten liegt der zuständigen planfeststellungs_
behörde, der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, basher noch
nicht vor.

Unabhängig hiervon muss ich lhnen aber mitteilen, dass das in den Landtagsberarungen oe-
findliche Niedersächsische Erdkabelgesetz ledigtich für die Verkabelung von Hochspan_
ir,i'lgslertungen mit ejner Nennspannuflg von rneht als 1 10 kV Geltung haben t.,ird Nach
übereinstimmender Auffassung des Bundesumwertministeriums und der Niedersächsaschen
Landesregierung hat der Bundesgesetzgeber mit dem Energiewirtschaftsgesetz den Einsatz
von 1 '1o-kv-Erdkabern bereits abschrießend mit einer Gertung nur für den Küslenbererch von
Nord- und Ostsee geregelt (S 43). Für diese Spannungsebene ist somit keine Möglichkeit für
eine landesrechtlich abweichende Zulassung einer Erdverkabelung gegeben.

lch hoffe aber sehr. dass das noch laufende planfeststellungsverfahren leE ich zu erner ern_
vernehmlichen Lösung führen wird.

Mit freundlichen Grüßen
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